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unb rueifen roefentlic^ größere Berwanbifdjaft auf mit
benBeftimmungenübet:benArbeitSnacbweiS. ®iefem,
als bet großen gentralorganifation, baben fid) bie Be*
rufSberatung unb bie meift bamit oerbunbene Sebrfteflen*
oermittlung anjupaffen.

®ie Berufsberatung ftef)t pm Arbeitsnachweis and)
fad)ltd) in enger Beziehung. ®ie Kenntnis beS Arbeits*
marfteS unb feiner ©ntmidlungSmôgïicbîeiten bilbet für
fie eine ber widfitgften BorauSfeßungen frucbtbringenber
Slatigîeit. BefonberS in Reiten wirtfcbaftlicber Krifen
finb bie ©rmerbSausfielen forgfältig ju prüfen. 3ßüt)t
bieten fiarîe Neigung unb ©ignung immer bie größte
©ernähr für ben ©rfolg, boc| faun fid) bie ©eringfd)äbung
ber wirtfcbaftlicben ®atfacben bitter rächen. ®ie Berufs*
beratung muß baber febenfaßS mit bem Arbeitsnachweis
jufammenarbeiten.

®a bie gegenwärtig geltenben Borfcbriften über ben
Arbeitsnachweis im mefentlichen auf einem bloßen Boß*
macbtSbefcf)Iuß, bem BunbeSratSbefcßluß nom 29. Df=
tober 1919 betreffenb ArbeitSlofenunterftübung beruht,
an beren ©teße bemnäcbft ein BunbeSgefeß ireten fofl,
empfiehlt eS fid) mit einer gefe^li^en ^Regelung ber Be*
rufSberatung bis babtn nod) jujumarten. AuS biefen
©rünben ift baoon abgefeben roorben, in ben Borentmurf
p einem BunbeSgefeß über bie berufliche AuSbilbung
Befümmungen über bie Berufsberatung aufzunehmen.
®a§ f(bliebt nun aber nicht auS, baß ba, mo bie AuS*
bilbung felbft eS wünfcljenSwert erfebeinen laßt, bie Be*
rufSberatung beigezogen wirb unb eS bürfte fid) empfehlen,
in ben oorberatenben unb Auffidit füßrenben Kommif*
fionen ben Berufsberatern ein 9Jiit)praü)erecbt einzuräumen,
ba biefe burtb ihr« ©inft<ht in bie Berbältniffe unb ihre
BerfonenfenntniS in ber Sage ftnb, oft feßr werlooße
fRatfd)läge zu erteilen.

Uolbswirtscbaft.
(SdjMJeijetifcbe Arbeitsämter. Qu Bern fanb eine

Konferenz ber Borfteber ber fd^roeigerif<f)en
Arbeitsämter fiatt. gn einem einleitenben fReferat
hob ber ®ire!tor beS ©ibgenöffifeßen Arbeitsamtes bie

große Bebeutung b^for, bie bem öffentlichen Arbeits*
nacßweiS als mirtfcbaftlicbem gaftor unb als SRittel jur
Abwehr gegen bie weitere überfrembung unfereS SanbeS

Zufommt. @r forberte bie Anmefenben auf, ihre nolle
Staifraft einzulegen, baß baS im Ausbau beS öffentlichen
Arbeitsnad)meifeS bisher @rreid)te feftqebalten unb butch
weitere gortfd)ritte ergänzt weröe. ge mehr bie außer*
orbentlidjen Blaßnaßmen ber ArbeitSlofenfürforge abge*
baut werben, befto größere Aufgaben b^t ber öffentliche
Arbeitsnachweis z« erfeilen.

®ie Borfteber ber îantonalen Arbeitsämter erftatteten
alSbann Bericht über ben ©tanb beS Ausbaues beS

öffentlichen ArbeitSnadfwetfeS in ben einzelnen Kantonen.
®aran fc£)toÇ fid) bie Befptechung ber oorgefehenen ®e*
fchäfte, bie ftd) im roefentlichen auf bie Drganifation
unb bie giele beS öffentlichen ArbeitSnadpneifeS, bie Ber*
mittlung non ©teilen im AuSlanbe unb bie görberung
beS einbeimifchen BerufSnacbmuchfeS erfiredten. Ber*
fc£)iebene weitere ©egenftänbe würben einer Kommiffton
zur Beratung unb Ausarbeitung oon Borfcßlägen über*
wiefen. @S betrifft bieS namentlich auch bie grage, wie
oorgegangen werben foß, um wettefte Kreife ber Beoöl»
letung über bie Drganifation unb ben gtoeef beS öffent*
liehen Arbeitsnachweis aufzullären.

©eriifti^eâ BtlbuagSwefen. ®er BunbeSrat wählte
zum gnfpeltor für berufliches BilbungSwefen
Verra ®r. K. Böfchenftein oon ©tein am iRfjein, in
Bern. ®ie neu gefeßaffene ©teße fteht im gufammen*

hang mit bem Beftreben, bie Beiträge, bie ber Bunb
an baS berufliche BilbungSwefen leiftet, in mögltchfi nut)*
bringenber SBeife zu oermenben. gm gaßre 1922 ftnb
für gewerbliche unb inbuftrieße BerufSbilbung runb
2,780,000 ffr. ausgegeben worben. gm ©ntwurf zum
BunbeSget'eß über bie berufliche AuSbilbung ift befiimmt,
baß ber BunbeSrat bie Bebtngungen feft fetten fann, unter
benen bie Beiträge gewährt werben. @S liege fidji aber
ba unb bort noch gtoedlmägtqere Berwenbung ber
Beiträge erzielen. Um beffere ©mfid^t unb überfielt über
bie oerfcßtebeiien Anftalten, ©chulen, Kurfe unb fonftigen
AuSbilbungSmöglicßjeiten zu gewinnnen unb in bie Sage
oerfeht z« werben, feinen ©inßuß zugunfien einer beffern
AuSbilbung geltenb ju machen, ï)at ber BunbeSrat bie
©teße eines gnfpeftorS gefeßaffen, ber eigenS für biefen
gwecî ooflamtlicß tätig fein wirb.

Berufsberatung im Kcmto» gfifid). (Btitgeteilt.)
®te BerufSberatimgSorganifation im Kanton gürieb —
gugenbamt, BezirlS* unb ©emeinbeberater — but im
»ergangenen gaßr wieber über 1500 Knaben unb 9Räb=

chen in Sebrfteflen unterbringen unb mehr als 1200
Qugenblidjen geeignete Arbeitsfteßen oexmittein l'önnen.
®abci würbe oor aßem oerfud)t, bureb planmäßige gu=
fübrung ber gugenb in baS ©rwerbSleben einen Au§*
glet^ im gubrang zu ben einzelnen Berufen ^erbetju*
führe«. £fn über 30 Borträgen, ©Iternabenben ufw.
fprachen bie Berufsberater felbft, ober auf ihre ©in*
labung but ffadjleute öffentlich über bie Berbälntiffe unb
Ausfielen in ben einzelnen Berufs* unb ©tmerbzroeigen.
Auf been ©ebiete ber SebrlingSfürforge betätigten fieb
bie Berufsberater oor aßem in ber Bermittlung oon
©tipenbien unb ber gubrung oon ißatronaten. gn fieben
Bejirïen würben SBeitbewerbe zur Behebung ber Be*
rufstü<httg£eit oeranftaltet. ©nblidj ift bie AuSbilbung
ber Berufsberater felbft bureb Verausgabe oon SRono*

grapbien über bie einzelnen Berufe, Beranftaltung oon
AusbilbungSïutfen, ®uxcbfübrung oon BetriebSbeficbti*
gungen ufw. wieber wefentlicb geförbert worben.

SSoBjug SîeS ga&riïgefcgeê. ®aS eibgenöffifdbe BolfS*
wirtfdbaftsbepartement, geftüßt auf Art. 41 beS g-abrif*
gefeßeS oom 18. guni i9 L4/27. gani 1919, fowie auf
Art. 136 itnb 137 ber BoßzugSoerorbnung oom 3. Dïtober
1919/7. September 1923, oerfügt:

I. ®te Bewilligung ber abgeänberten iRor*
malarbeitSwodjeoon 52 ©tunben (Art.41 beS gabrif*
gefeßeS wirb erneuert:

1. für bie ©ägerei unb g immer ei unb biejenigen
Arbeiten, bie mit ber©ägerei unb gim»
tttetei in unmittelbarem gufammenbang
fteben, bis Blüte Dïtober 1924;

2. für bie giegel*. Bacfftein*, Katlfanbftein*
unb gementfanbfteinfabrüation, bis SRitte
Dïtober 1924:

3. für bie Vul^^P^ugnterung mit Kupfer*
oitriol, bis ©übe September 1924.

II. ®ie gabrtlinbaber, welche bie oorfiebenbeu Be*
wißiguugen in Anfprucb nehmen, müffert ben ©tunben*
plan für bie abgeänbnte SlormalarbettSwocbe in ber gabrif
burdb Anfcblag belanntgeben unb ber DrtSbebörbe für ftcb
unb zubanben ihrer Dberbebörbe einfenben (Art. 44 beS

©efeßeS).

UerbMdtvtsn.
®er Schweizertflbe Bastmeifteroerßö«l) ^ielt am

Sonntag in gürieb unter bem Borftß beS B^dfibenten
®r. ©agianut feine oon 420 SRitgliebern befuchte

©eneraloerfammlung ab. gagre§beridE)t unb 9ted)=

nung würben genehmigt unb bie Anträge beS gentral*
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und weisen wesentlich größere Verwandtschaft auf mit
den Bestimmungen über den Arbeitsnachweis. Diesem,
als der großen Zentralorganisation, haben sich die Be-
rufsberatung und die meist damit verbundene Lehrstellen-
Vermittlung anzupassen.

Die Berufsberatung steht zum Arbeitsnachweis auch
sachlich in enger Beziehung. Die Kenntnis des Arbeits-
Marktes und seiner Entwicklungsmöglichkeiten bildet für
sie eine der wichtigsten Voraussetzungen fruchtbringender
Tätigkeit. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Krisen
sind die Erwerbsausstchten sorgfältig zu prüfen. Wohl
bieten starke Neigung und Eignung immer die größte
Gewähr für den Erfolg, doch kann sich die Geringschätzung
der wirtschaftlichen Tatsachen bitter rächen. Die Berufs-
beratung muß daher jedenfalls mit dem Arbeitsnachweis
zusammenarbeiten.

Da die gegenwärtig geltenden Vorschriften über den
Arbeitsnachweis im wesentlichen auf einem bloßen Voll-
Machtsbeschluß, dem Bundesratsbeschluß vom 29. Ok-
tober 1919 betreffend Arbeitslosenunterstützung beruht,
an deren Stelle demnächst ein Bundesgesetz treten soll,
empfiehlt es sich mit einer gesetzlichen Regelung der Be-
rufsberatung bis dahin noch zuzuwarten. Aus diesen
Gründen ist davon abgesehen worden, in den Vorentwurf
zu einem Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung
Bestimmungen über die Berufsberatung aufzunehmen.
Das schließt nun aber nicht aus, daß da, wo die Aus-
bildung selbst es wünschenswert erscheinen läßt, die Be-
rufsberatung beigezogen wird und es dürfte sich empfehlen,
in den vorberatenden und Aufsicht führenden Kommis-
fionen den Berufsberatern ein Mitspracherecht einzuräumen,
da diese durch ihre Einsicht in die Verhältnisse und ihre
Personenkenntnis in der Lage sind, oft sehr wertvolle
Ratschläge zu erteilen.

Schweizerische Arbeitsämter. In Bern fand eine

Konferenz der Vorsteher der schweizerischen
Arbeitsämter statt. In einem einleitenden Referat
hob der Direktor des Eidgenössischen Arbeitsamtes die

große Bedeutung hervor, die dem öffentlichen Arbeits-
Nachweis als wirtschaftlichem Faktor und als Mittel zur
Abwehr gegen die weitere Überfremdung unseres Landes
zukommt. Er forderte die Anwesenden auf, ihre volle
Tatkraft einzusetzen, daß das im Ausbau des öffentlichen
Arbeitsnachweises bisher Erreichte festgehalten und durch
weitere Fortschritte ergänzt werde. Je mehr die außer-
ordentlichen Maßnahmen der Arbeitslosenfürsorge abge-
baut werden, desto größere Aufgaben hat der öffentliche
Arbeitsnachweis zu erfüllen.

Die Vorsteher der kantonalen Arbeitsämter erstatteten
alsdann Bericht über den Stand des Ausbaues des

öffentlichen Arbeitsnachweises in den einzelnen Kantonen.
Daran schloß sich die Besprechung der vorgesehenen Ge-
schäfte, die sich im wesentlichen auf die Organisation
und die Ziele des öffentlichen Arbeitsnachweises, die Ver-
»ntilung von Stellen im Auslande und die Förderung
des einheimischen Berufsnachwuchses erstreckten. Ver-
schiedene weitere Gegenstände wurden einer Kommission
zur Beratung und Ausarbeitung von Vorschlägen über-
wiesen. Es betrifft dies namentlich auch die Frage, wie
vorgegangen werden soll, um weiteste Kreise der Beoöl-
kerung über die Organisation und den Zweck des öffent-
lichen Arbeitsnachweises aufzuklären.

BsrwfÜches BMiMgswese«. Der Bundesrat wählte
zum Inspektor für berufliches Bildungswesen
Herrn Dr. K. Böschen stein von Stein am Rhein, in
Bern. Die neu geschaffene Stelle steht im Zusammen-

hang mit dem Bestreben, die Beiträge, die der Bund
an das berufliche Bildungswesen leistet, in möglichst nutz-
bringender Weise zu verwenden. Im Jahre 1922 sind
für gewerbliche und industrielle Berufsbildung rund
2,789,999 Fr. ausgegeben worden. Im Entwurf zum
Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung ist bestimmt,
daß der Bundesrat die Bedingungen festsetzen kann, unter
denen die Beiträge gewährt werden. Es ließe sich aber
da und dort noch eine zweckmäßigere Verwendung der
Beiträge erzielen. Um bessere Emsicht und Übersicht über
die verschiedenen Anstalten, Schulen, Kurse und sonstigen
Ausbildungsmöglichkeiten zu gewinnnen und in die Lage
versetzt zu werden, seinen Einfluß zugunsten einer bessern

Ausbildung geltend zu machen, hat der Bundesrat die
Stelle eines Inspektors geschaffen, der eigens für diesen
Zweck vollamtlich tätig sein wird.

Berufsberatung im KastsN Zürich. (Mitgeteilt.)
Die Berufsberatungsorganisation im Kanton Zürich —
Jugendamt, Bezirks- und Gemàdeberater — hat im
vergangenen Jahr wieder über 1599 Knaben und Mäd-
chen in Lehrstellen unterbringen und mehr als 1299
Jugendlichen geeignete Arbeitsstellen vermitteln können.
Dabei wurde vor allem versucht, durch planmäßige Zu-
führung der Jugend in das Erwerbsleben einen Aus-
gleich im Zudrcmg zu den einzelnen Berufen herbeizu-
führen. In über 39 Vorträgen. Elternabenden usw.
sprachen die Berufsberater selbst, oder auf ihre Ein-
ladung hin Fachleute öffentlich über die Verhältnisse und
Bussichten in den einzelnen Berufs- und Ecwerbzweigen.
Auf dem Gebiete der Lehrlingsfürsorge betätigten sich
die Berufsberater vor allem in der Vermittlung von
Stipendien und der Führung von Patronaten. In sieben
Bezirken wurden Weitbewerbe zur Behebung der Be-
rufslüchtigkeit veranstaltet. Endlich ist die Ausbildung
der Berufsberater selbst durch Herausgabe von Mono-
graphien über die einzelnen Berufe, Veranstaltung von
Ausbildungskmsen, Durchführung von Betriebsbesichti-
gungen usw. wieder wesentlich gefördert worden.

Vollzug Ses Fabrikgesetzes. Das eidgenössische Volks-
wirtschaftsdepartement. gestützt auf Art. 41 des Fabrik-
gesetzes vom 18. Juni 1914/27. Juni 1919, sowie auf
Art. 136 und 137 der Vollzugs Verordnung vom 3. Oktober
1919/7. September 1923, verfügt:

l. Die Bewilligung der abgeänderten Nor-
malarbeitswoche von 52 Stunden (Art. 41 des Fabrik-
gesetzes wird erneuert:

1. für die Sägerei und Zimmerei und diejenigen
Arbeiten, die mit derSägerei und Zim-
merei in unmittelbarem Zusammenhang
stehen, bis Mitte Oktober 1924;

2. für die Ziegel-. Backstein-, Kalksandstein-
und Zementsand st einfa brikati on, bis Milte
Oktober 1924:

3. für die Holzimprägnierung mit Kupfer-
vitriol, bis Ende September 1924.

II. Die Fabrikinhaber, welche die vorstehenden Be-
willigungen in Anspruch nehmen, müssen den Stunden-
plan für die abgeänderte Normalarbeitswoche in der Fabrik
durch Anschlag bekanntgeben und der Ortsbehörde für sich

und zuhanden ihrer Oberbehörde einsenden (Art. 44 des
Gesetzes).

MdWàmZê».
Der Schweizerische Baumeisterverband hielt am

Sonntag in Zürich unter dem Vorsitz des Präsidenten
Dr. Cagianut seine von 420 Mitgliedern besuchte

Generalversammlung ab. Jahresbericht und Rech-

nung wurden genehmigt und die Anträge des Zentral-
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